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Beschlussfassung öff. n.öff. 
Gemeinderat X  
Befangenheit   

 
Beteiligung der Stadt Haiterbach über eine kommunale Beteiligungsgesellschaft an der Netze-
bw 

 
Die Städte und Gemeinden haben die Möglichkeit, sich über eine kommunale Beteiligungsge-
sellschaft bei der Netze-bw zu beteiligen. Eine Zeichnung ist noch bis 30.06.2021 möglich. 
Herr Müller von der Netze-bw hat die Möglichkeiten in der vergangenen Sitzung am 
28.04.2021anhand einer Präsentation vorgestellt und ist dem Gremium anschließend für Fra-
gen zur Verfügung gestanden. Auf die Sitzungsvorlage Nr. 17 /2021 nö wird in diesem Zu-
sammenhang verwiesen. 
 
Die beabsichtigte Beteiligung der Stadt Haiterbach an der Netze BW wurde zwischenzeitlich 
mit der Rechtsaufsicht abgestimmt. Das Landratsamt Calw, Kommunalaufsicht, teilte per E-
Mail vom 11.05.2021 mit, dass bei einer Beteiligung mit dem Mindestbetrag von 200.000 € 
keine Einwände erhoben werden.  
 
Ebenfalls wurde zu der beabsichtigten Beteiligung Rücksprache mit dem Steuerberater gehal-
ten. Nach dessen Aussage besteht für die Stadt Haiterbach sowohl die Möglichkeit, die Beteili-
gung im Hoheitsbereich der Stadt zu halten (sog. Vermögensverwaltung) als auch die Zuord-
nung der Einlage beim bestehenden Eigenbetrieb Wasserversorgung der Stadt Haiterbach. Im 
Ergebnis werden beide Varianten von der Höhe nach gleich besteuert (siehe nichtöffentliche 
Anlage im Anhang).  
 
Die Verwaltung schlägt im Falle einer Beteiligung an der Netze-bw vor, die Beteiligung im Ho-
heitsbereich der Stadt zu halten. Ein Nachtragshaushalt für diese außerplanmäßige Auszah-
lung ist nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht nach den §§ 84 und 82 Abs. 2 Nr. 3, 
Abs. 3 Nr. 1 GemO nicht erforderlich. Die Deckung ist im Haushaltsjahr 2021 insbesondere 
durch Einsparungen bei den Personalauszahlungen und Verzögerungen bei den Auszahlun-
gen im investiven Bereich gewährleistet. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat beschließt eine Beteiligung in Höhe der Mindestbeteiligung von 200.000 € 
ab dem 01.07.2021 für die Dauer von fünf Jahren über eine kommunale Beteiligungsgesell-
schaft an der ENBW-Tochter Netze-bw. 
 
 
 



 
Haiterbach, den 07. Juni 2021 
 
 
 
Andreas Hölzlberger 
Bürgermeister 


